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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wo gehobelt wird, da fallen Späne – gerade bei Baumaß-
nahmen hat dieses Sprichwort uneingeschränkt Gültigkeit. 
Ob Sie einen Neubau errichten, einen Umbau vornehmen 
oder Ihr Eigenheim sanieren: Die Entstehung von Abfällen 
unterschiedlichster Art wird sich im Regelfall nicht verhin-
dern lassen.

Der Landkreis Neustadt a.d.Aisch–Bad Windsheim bie-
tet Ihnen mit seinen abfallwirtschaftlichen Einrichtungen, 
in deren Mittelpunkt die Energie- und Verwertungsanlage 
Dettendorf steht, Entsorgungsmöglichkeiten für alle am 
Bau entstehenden Abfälle.

Mit dieser Broschüre möchten wir Sie bei Ihrem Bauvor-
haben unterstützen, indem wir Ihnen die zutreffenden Ent-
sorgungswege aufzeigen. Selbstverständlich steht Ihnen 
das Team der Abfallwirtschaft jederzeit beratend zur Seite!

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Helmut Weiß
Landrat



  

Bauabfälle stellen einen Großteil aller in Deutschland anfallen-
den Abfälle dar.

Auf unserer Energie- und Verwertungsanlage (EVA) in Det-
tendorf haben Sie die Möglichkeit, Ihre Abfälle fachgerecht zu 
entsorgen, wenn keine Verwertungsmöglichkeit besteht. Soweit 
Ihre Gemeinde eine Erdaushub- und Bauschuttdeponie be-
treibt, ist diese für unbelastete Abfälle zuständig.

Neben anderen Anlageteilen unterhält der Landkreis Neustadt 
a.d.Aisch–Bad Windsheim auf der EVA eine Erdaushub- und 
Bauschuttdeponie (Deponie der Klasse 0), eine Bauschuttrecy-
clinganlage und eine Inertabfalldeponie (Deponie der Klasse 1). 
Die Bürger haben dort damit die Möglichkeit, sich nahezu aller 
anfallenden Bauabfälle zu entledigen!

Voraussetzung für die Annahme auf der Recyclinganlage ist 
eine weitgehende Reinheit der angelieferten Abfälle, d. h. ohne 
Holz, Metalle, Kunststoffe (Eimer, Säcke) und insbesondere 
sonstiger Bauabfälle.

Wer vermischte bzw. verunreinigte Bauabfälle anliefert, muss 
mit einer Einstufung des Materials als solches der Deponieklas-
se 1 rechnen und höhere Kosten in Kauf nehmen!
Bitte melden Sie sich grundsätzlich immer am Eingang der EVA 
(Wägebereich) an und beschreiben Sie den Abfall. Dort wird Ihre 
Anlieferung kontrolliert und der richtigen Fraktion zugeordnet.
Im Falle von Kleinmengen nutzen Sie bitte das Wertstoffzent-
rum.

Bitte beachten Sie, dass insbesondere die Erdaushubdepo-
nie bei entsprechender Witterung (starker Niederschlag oder 
Schneefall bzw. -schmelze) nicht bzw. nur eingeschränkt nutz-
bar sein kann. Wenn Gefahr für Maschinen oder gar Menschen 
besteht, kann eine Nutzung der Deponie nicht gestattet werden.

Die EVA Dettendorf ist die zentrale Entsorgungsanlage für 
fast alle Bauabfälle aus dem gesamten Landkreis Neustadt 
a.d.Aisch-Bad Windsheim, wenn keine Gemeindedeponie ver-
fügbar ist. Für Kleinmengen (bis 1m³) stehen auf den Wertstoff-
höfen in Scheinfeld, Burghaslach, Bad Windsheim und Uffen-
heim Bauschuttcontainer zur Verfügung (insbesondere auch für 
verunreinigten Bauschutt und Fraktionen wie z.B. Gipsplatten).

Daneben betreibt der Landkreis seit 1.1.20 die Bauschutt- und 
Erdaushubdeponie "Bei den drei Kreuzen" in Uffenheim. Dort 
werden Abfälle der Deponieklasse 0 angenommen (vorläufig 
beschränkt auf Abfälle aus der Stadt Uffenheim und Gemeinden 
der VG ohne eigene Deponie)

Informationen zu Bauabfällen
Öffnungszeiten Wertstoff-
zentrum (für Kleinmengen)
Mo  8:30 – 12:30 Uhr
         + 13:30 – 16:00 Uhr
Di  8:30 – 12:30 Uhr
         +  13:30 – 16:00 Uhr
Mi  8:30 – 12:30 Uhr
          + 13:30 – 16:00 Uhr
Do        13:30 – 18:30 Uhr
Fr           8:30 – 12:30 Uhr
         + 13:30 – 16:00 Uhr
Sa          8:30 – 14:00 Uhr
Tel. 09161 92-6354

EVA Energie- und
Verwertungsanlage
(Deponiebereich) in Dettendorf
Tel. 09161 92-6350
Annahme von Asbest und 
KMF (künstl. Mineralfasern)
Di-Do
Öffnungszeiten
Mo - Fr  8:00 – 11:45 Uhr
         + 13:00 – 15:30 Uhr
Tel. 09161 92-6352
(Gewerbewertstoffzentrum)

Deponie "Bei den drei Kreu-
zen" Uffenheim
Öffnungszeiten
März - Okt
Mo/Di/Mi/Fr  
 7:30 – 12:00 Uhr
         + 13:00 – 17:00 Uhr
Do        vormittags geschl.
            13:00 – 18:00 Uhr
Sa          9:00 – 14:00 Uhr
Nov - Feb
Mo/Di/Mi/Fr  
 8:30 – 12:00 Uhr
         + 13:00 – 16:00 Uhr
Do        vormittags geschl.
            12:00 – 16:00 Uhr
Sa          9:00 – 14:00 Uhr
Tel. 0151 - 624 22 926
       0151 - 624 22 925
       0152 - 248 19 043



Unter Erdaushub versteht man Erdreich unterhalb der 
belebten Bodenschicht („Mutterboden“), welches ausge-
hoben und abgetragen wird. 

Als Bauschutt bezeichnet man inerte (d. h. nicht brenn-
bare, reaktionsträge), mineralische Abfälle, die bei Bau-
maßnahmen, insbesondere Gebäudeabbruch anfallen. 
Hierzu zählen beispielsweise Ziegel, Beton, Kunst- und 
Natursteine, Mauerwerksabbruch, Fliesen oder auch Sa-
nitärkeramik. Diese Abfälle können auf die Bauschuttrecy-
clinganlage verbracht werden, wenn zumindest eine Tren-
nung in die Hauptfraktionen vorgenommen wurde (Beton 
- Ziegel - vermischter Bauschutt). Bituminöser Straßenauf-
bruch kann auf der Recyclinganlage nicht angenommen 
werden. Er soll i.d.R. in die Fertigungsanlagen über priva-
te Verwerter zurück genommen werden.

Nicht verwertbare Baustellenabfälle sind brennbare, 
nicht mineralische Stoffe, ohne Sondermüll.
Die Entsorgung erfolgt über die Restmülltonne oder kann 
in haushaltsüblichen Mengen an den Wertstoffhöfen mit 
Restmüllannahme abgegeben werden (Bad Windsheim, 
Burgbernheim, Burghaslach, Scheinfeld, Uffenheim, 
Markt Erlbach).
Größere Mengen können in der Umladestation der EVA 
Dettendorf entsorgt werden:
z.B.
verunreinigte Verpackungen
PU-Schäume, Hartschaumabfälle
Holzwolle-Leichtbauplatten (Heraklit) mit und ohne Styro-
por, zerkleinert
Gipskartonplatten mit Styropor
Dispersionsfarben mit festen Restinhalten
Polierwolle, Putztücher (ohne schädliche Verunreinigungen)
ausgehärtete Altlacke, ausgehärtete Leim- und Klebemittel
(Dach-)Pappe
Tapeten
Styropor, verschmutzt oder verklebt mit anderen Materia-
lien (Putz-, Kleberreste, mit Farbe bedruckt oder farbiges 
Dämmmaterial)
Die Annahme größerer Mengen an Dämmmaterial         
(Monochargen) ist vorher abzuklären

Erdaushub und Bauschutt

Nicht verwertbare Baustellenabfälle



Verwertbare Baustellenabfälle sind einer stofflichen Ver-
wertung zuzuführen; diese Wertstoffe sind getrennt zu erfas-
sen.
Entsorgung in haushaltsüblichen Mengen über die Wertstoff-
höfe und das Wertstoffzentrum Dettendorf (Kleinmengen) bzw. 
Gewerbe-Wertstoff-Zentrum (GWZ).
z.B.
Metalle, Altkabel
Energiesparlampen, Elektroschrott
Mischkunststoffe wie PVC-Bodenbeläge, -Rohrleitungen, 
Kunststoffrollos, Blumenkästen, Plexiglas, Wäschekörbe, 
Kunststoffwannen usw.
Zementsäcke, trocken, restentleert und gebündelt
Papier / Pappe / Kartonagen
Kunststoff-Folien
Styropor, Bau weiß sauber (mit leichten Verunreinigungen 
z. B. Staub, Klebebänder)
 

Entsorgung über den Lieferanten
z.B.
Paletten

Abgabe von haushaltsüblichen Mengen im Rahmen der in 
den Gemeinden durchgeführten Problemmüllsammlung oder 
als haushaltsübliche Menge bei der EVA Dettendorf.
z.B.
Abbeizmittel
Chemikalienliste
Farben (flüssig),
Lacke, Lasuren, Lösungsmittel,
Leuchtstoffröhren
Pinselreiniger
Terpentin, Terpentinersatz

verwertbare Baustellenabfälle

Problemmüll

Das GWZ auf dem Gelände
der Energie- und Verwer-
tungsanlage in Dettendorf

Öffnungszeiten

Mo - Fr  8:00 – 11:45 Uhr
         + 13:00 – 15:30 Uhr



Altholzkategorie A I:
naturbelassenes oder lediglich mechanisch bearbeitetes 
Altholz, das bei seiner Verwendung nicht mehr als uner-
heblich mit holzfremden Stoffen verunreinigt wurde

Altholzkategorie A II:
verleimtes, gestrichenes, beschichtetes, lackiertes oder 
anderweitig behandeltes Altholz ohne halogenorganische 
Verbindungen in der Beschichtung und ohne Holzschutz-
mittel

Altholzkategorie A III:
Altholz mit halogenorganischen Verbindungen in der Be-
schichtung ohne Holzschutzmittel

Altholzkategorie A IV
(= gefährlicher Abfall):
mit Holzschutzmitteln behandeltes Altholz, wie Bahn-
schwellen, Leitungsmasten, Hopfenstangen, Rebpfähle, 
sowie sonstiges Altholz, das aufgrund seiner Schadstoff-
belastung nicht den Altholzkategorien A I, A II oder A III 
zugeordnet werden kann (z. B. Fenster), ausgenommen 
PCB-Altholz.

 > 2 to/Jahr gewerblicher gefährlicher Abfall ist 
 nachweispflichtig gem. Nachweisverordnung

PCB-Altholz:
Altholz, das mit PCB im Sinne der PCB/PCT-Abfallverord-
nung belastet und nach deren Vorschriften zu entsorgen 
ist, insbesondere Dämm- und Schallschutzplatten, die mit 
Mitteln behandelt wurden, die polychlorierte Biphenyle 
enthalten.

Die stoffliche Verwertung ist nur zulässig für die Altholz-
kategorie I + II

Die Entsorgung ist in Dettendorf oder bis max. 1m³ in den 
Wertstoffhöfen mit Annahme von Altholz möglich.

Altholz

Wertstoffhöfe mit Annahme 
von Altholz:

  Bad Windsheim
  Burgbernheim
  Burghaslach
  Markt Erlbach
  Neustadt a.d.Aisch 
   (kein A IV - Holz)
  Scheinfeld
  Uffenheim



Asbesthaltige Baustoffe
(= gefährlicher Abfall)

Produkte, die fest gebundenen Asbest (z. B. Eternit) enthal-
ten, müssen in der EVA Dettendorf entsorgt werden.

 > 2 to/Jahr gewerblicher gefährlicher Abfallstoff ist  
 nachweispflichtig gem. Nachweisverordnung

 für Privatpersonen besteht keine Nachweispflicht
 
 Anlieferung nur staubdicht verpackt in BigBags auf  
 Einweg-Paletten möglich.
 
 Voranmeldung ist erforderlich

Annahme an der EVA Dettendorf (Deponiebereich) an fol-
genden Tagen: 
  Dienstag – Donnerstag

Dispersionsfarben
mit flüssigen Restinhalten

Entsorgung: Problemmüll

Fenster, Fensterrahmen
(Holz = gefährlicher Abfall)

 haushaltsübliche Menge: Wertstoffhöfe mit Annah- 
 me von Fenstern A IV - Holz
 
 größere Mengen: EVA Dettendorf
 
 > 2 to/Jahr gewerblicher gefährlicher Abfall ist  
 nachweispflichtig gem. Nachweisverordnung
 
 für Privatpersonen besteht keine Nachweispflicht

spezielle Entsorgungswege

 



Gipsplatten
(= kein gefährlicher Abfall)

 grundsätzlich: vorrangig Suche nach Verwer-  
 tungsweg 

 haushaltsübliche Menge: Restmülltonne oder 
 Wertstoffhöfe mit Restmüllannahme

 größere Mengen: EVA Dettendorf (DK-I)

NICHT: Erdaushubdeponie DK-0 (i.d.R. Gemeindedeponien, 
oder DK-O Uffenheim)

Isoliermaterial
wie Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle
(KMF = künstliche Mineralfasern)

als gefährlicher Abfall eingestufte KMF (z. B.ohne RAL-
Gütezeichen):
Solche KMF sind in reißfesten und staubdichten Säcken 
(z. B. Big-Bags) über die EVA Dettendorf zu entsorgen.
> 2 to/Jahr gewerblich, nachweispflichtig gem.Nachweisver-
ordnung

als nicht gefährlicher Abfall eingestufte KMF
(z. B. mit dem RAL-Gütezeichen):
Wenn der Nachweis vorliegt, dass es sich um nicht gefähr-
liche Abfälle handelt, können diese auf der EVA Dettendorf 
(DK-I) - ebenfalls verpackt - zum Preis von 86,22 €/t ent-
sorgt werden.

PU-Schaumdosen

Entsorgung: Problemmüll, Wertstoffhöfe oder Fachhandel 
(Rücknahme)

Bitte größere Mengen in Kartons verpackt abgeben.

spezielle Entsorgungswege



Sortieren spart Geld:
Es empfiehlt sich für die einzelnen Abfallarten separate Be-
hälter (Container oder Tonne) auf der Baustelle bereitzu-
stellen. Die Behälter sollten deutlich erkennbar und gekenn-
zeichnet sein. Achten Sie darauf, dass die Abfallbehälter 
gegen unbefugte Müllentsorgung gesichert sind.
Das Verbrennen von Abfällen auf der Baustelle ist streng ver-
boten.

Sperrmüll:
Sperrmüll auf Abruf beantragen Sie telefonisch unter 
09321 9394-10 (Mo – Mi u. Fr 10 – 15 Uhr, Do 10 – 17 Uhr) 
oder unter www.kreis-nea.de bzw. mit der Abfall-App.

Wichtig:

Die Anzahl der zustehenden Abrufe orientiert sich an der 
Restmülltonne des betreffenden Grundstücks 

80 l – Tonne        →→ 1 Abruf jährlich 
240 l – Tonne        →→ 2 Abrufe 
1.100 l – Container     →→ 4 Abrufe

Ein Abruf berechtigt zur Bereitstellung von 5 m³ Sperrmüll

Bei der Sperrmülllabfuhr wird haushaltsüblicher Sperrmüll 
angenommen. Als solcher gelten sperrige, bewegliche Ge-
genstände (i.d.R. Einrichtungsgegenstände), die im Rahmen 
der normalen Haushaltsführung in Haus und Garten sowie 
in den Bereichen Freizeit, Hobby und Heimwerken in haus-
haltsüblichen Mengen anfallen.

Statt eines Abrufs kann auch eine Direktanlieferung an der 
EVA Dettendorf in Anspruch genommen werden. Für die 
Inanspruchnahme einer Direktanlieferung ist ein Berechti-
gungsschein erforderlich (ist bei der Anlieferung vorzulegen), 
der wie oben angefordert werden kann. Bei Online-Anforde-
rung kann dieser selbst zuhause ausgedruckt werden.  Die 
kostenfreie Anlieferung bezieht sich nur auf Sperrmüll!

Tipps und weitere Informationen

Links zum Thema:
www.kreis-nea.de
www.abfallratgeber.bayern.de

DIE ABFALL-APP NEA
Abfall-App



  22,04 €/t          DK-0 Uff: 24,00 €/m³
  86,22 €/t
 
  17,04 €/t

  22,04 €/t          DK-0 Uff: 24,00 €/m³

Kleinmengen kostenlos  
  40,00 €/t      

  50,00 €/t
160,00 €/t
    6,00 €/t    160,00 €/t ab 5 Stk.

 kostenlos 
 kostenlos sauber

  80,00 €/t 10,00 €/m3        bis 50 kg frei

18,00 €/m3  bzw. 100 €/t 
 
252,03 €/t   (Restmüll)

Preise

Bauschutt (nicht verunreinigt)
verunreinigter Bauschutt
(DK-I-Abfälle, auch nicht gefährliche KMF)
Bauschutt geeignet zum Recycling

Erdaushub

Glas
Flachglas

Holz
A I – A III
A IV Holz (i.d.R. mit Holzschutzmitteln behandelt)
Holzfenster

Kunststoffe

Mischkunststoffe
Styroporformteile

Gewerbefolien

Handwerk
Mischkunststoffe
 
verschmutztes Styropor (vom Bau)
PVC-Fenster, Rolläden

ohne Kitt, auch Spiegel und 
Verbundglas (kein Drahtglas)

Abfall zur thermischen 
Verwertung

inkl. Umsatzsteuer Stand 01/2023



 z. Zt. kostenlos
  

kostenlos sortenrein
Restmüll
kostenlos
kostenlos
(Preise sind abhängig von der Marktsituation)

252,03 €/t

136,91 €/t    

261,72 €/t
136,91 €/t

haushaltsübliche Menge kostenlos
größere Menge auf Anfrage   1€/kg 

124,48 €/t

252,03 €/t    

Preise

Metalle
Edelstahl, Aluminium

PU-Schaumdosen

Papier, Kartonagen
Papier
Papier beschichtet
Papiersäcke
Kartonagen

Sonstiges

Bodenbeläge außer Fliesen, Naturstein

Asbest festgebunden

gefährliche Mineralwolle (KMF)
vorgepresste Mineralwolle

Problemabfälle

Sonst. Abfälle DK I (z.B. Gipsabfälle)

Restmüll

inkl. Umsatzsteuer Stand 01/2023

(max. 25 l bzw. kg)



  45 Liter
  10 Liter
  50 Liter
100 Liter
ab 1 m3

100 Liter
250 Liter
500 Liter
ab 1 m3

ab 10 m3

  45 Liter
  10 Liter
  50 Liter
100 Liter
ab 1 m3

  40 Liter
  50 Liter
100 Liter
500 Liter
ab 1 m3

  50 Liter
100 Liter
250 Liter
500 Liter
ab 1 m3

  6,50 €
  0,70 €
  3,50 €
  7,00 €
65,00 €

  3,00 €
  7,50 €
15,00 €
30,00 €/m3

28,00 €/m3

  6,50 €
  0,70 €
  3,50 €
  7,00 €
65,00 €/m3

    3,95 €
  0,50 €
  1,00 €
  5,00 €
10,00 €/m3

    3,00 €
  6,00 €
15,00 €
30,00 €
50,00 €/m3

NEA-KOMP

NEA-KOMP Premium 
Blumenerde
Sackware
Lose Ware
Lose Ware
Lose Ware
Lose Ware

NEA-KOMP Pflanz- und 
Gartenerde
Lose Ware
Lose Ware
Lose Ware
Lose Ware
Ab

NEA-KOMP Balkon- und 
Kübelplanzenerde
Sackware
Lose Ware
Lose Ware
Lose Ware
Lose Ware

NEA-KOMP Qualitätskompost
Sackware
Lose Ware
Lose Ware
Lose Ware
Lose Ware

NEA-KOMP Edelrindenmulch
Lose Ware
Lose Ware
Lose Ware
Lose Ware
Lose Ware

inkl. Umsatzsteuer Stand 01/2023

Bildquelle: Abfallberatung Unterfranken; Abfallwirtschaft Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim


